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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1989

Norm

ABGB §863 I

ABGB §1029 B3

ABGB §1157

AktG §71 Abs2

GmbHG §18

Rechtssatz

Die Arbeitnehmer haben schon auf Grund der den Arbeitgeber auch im Bereich des Arbeitsvertrages tre enden

Aufklärungsp icht und Fürsorgep icht Anspruch darauf, daß die Vertretungsverhältnisse nicht zu ihren Lasten

verschleiert werden; handelt daher ein Kollektivgeschäftsführer nach faktischer Einstellung des zweiten kollektiv

vertretungsbefugten Geschäftsführer insbesonders in Personalangelegenheiten jahrelang allein, muß daher zum

Schutz der Arbeitnehmer angenommen werden, daß er als Einzelvertreter handelte, solange er nicht das Gegenteil

erklärte.
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